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Einführung in das bürgerliche Recht für Wirtschaftswissenschaftler
Die folgenden Fragen stellen lediglich Beispiele dafür dar, wie eine Fragestellung in der Klausur aussehen könnte. 
Generell gilt: Sie sollen, wo immer sie es können, ihre Antwort auch mit Normen aus dem BGB begründen. Es gilt der alte juristisch Spruch: „Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung“. Begründen Sie ihre Antworten. Auch eine im Ergebnis falsche Begründung kann richtige Ansätze enthalten. 
Beispielsfragen aus der Vorlesung vom 1.7.2010

1. Wie würden sie ein absolutes Recht beschreiben? Was unterscheidet es von einem relativen Recht? Nennen sie ein für ein relatives und ein absolutes Recht.

2. Welche Regelungen außerhalb des BGB können Einfluss auf den zulässigen Inhalt von Verträgen nehmen? Was ist Gewohnheitsrecht? 
3. Was ist eine natürliche Person? Was ist eine juristische Person? Kann eine juristische Person selbst Verträge schließen? 
4. Welcher Maßstab ist bei der Auslegung einer empfangsbedürftigen Willenserklärung zu Grunde zu legen? Begründen sie ihre Auffassung. Gibt es Willensäußerungen, bei denen sie alleine den inneren Willen des Erklärenden für maßgeblich halten würden? Welche Normen sind in diesem Kontext wichtig?
5. Wann ist eine empfangsbedürftige, verkörperte Willenserklärung unter Abwesenden abgegeben? Wann ist sie zugegangen? Wie ist es bei Anwesenden? 
6. A weiß, dass ihm eine Kündigung droht, daher verreist er absichtlich, um das Schreiben nicht zu erhalten. Das Übergabeeinschreiben geht nach 1 Woche an den Arbeitgeber zurück, ohne dass A es abgeholt hätte. Der Postbote hatte wegen A‘s Abwesenheit lediglich einen Benachrichtigungszettel bei A eingeworfen. Ist  die Kündigung wirksam?
Beispielsfragen aus der Vorlesung vom 8.7.2010

1. Was meint die lateinische Wendung „falsa demonstratio non nocet“ (zu deutsch: „Eine Falschbezeichnung schadet nicht“)? B bestellt in Köln einen „Halven Hahn“ und erwartet nun ein warmes Hähnchen. V liefert ihm – wie in Köln üblich - ein Roggenbrötchen mit Käse. B meint, eine Falschbezeichnung schade nicht und er habe offensichtlich ein halbes Hähnchen bestellt. Hat er Recht? 

2. Nennen sie die Definition der Willenserklärung. Kann nach dieser Definition auch „Schweigen“ eine Erklärung sein? Was versteht man unter dem sog. „Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben und was ist Voraussetzung dafür, die Grundsätze über das kaufmännische Bestätigungsschreiben anzuwenden? 

3. Welches sind die Merkmale der Stellvertretung? Wie entsteht die Vertretungsmacht? Gelten die Grundsätze der Stellvertretung für alle Rechtsgeschäfte, bei denen eine Vertretung gewollt ist oder gibt es Ausnahmen, falls ja, warum?

4. Was sind Allgemeine Geschäftsbedingungen? V verkauft K einen neuen Rasierapparat. Im Laden befindet sich an der Eingangstür ein DinA5 großer Zettel mit der Aufschrift: „Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Er ist am Rand mit Werbeaufschriften für Produkte des V bedruckt. Außerdem fügt V allen Waren in der Verpackung einen Zettel mit den AGB bei. Als K zu Hause ankommt, bemerkt er, dass der Apparat nicht funktioniert. V hatte in Folge leichter Fahrlässigkeit das Gerät zu warm gelagert, dadurch war es beschädigt worden. Als K zu V kommt, verweist dieser ihn auf die Geltung seiner AGB. Darin heißt es, V schließe die Haftung für Schäden am Gerät für leichte Fahrlässigkeit aus.  Hat K gegen V einen Anspruch auf Nacherfüllung, d.h. auf Lieferung eines mangelfreien Gerätes? 

1. Warum müssen Willenserklärungen ausgelegt werden? Welches Ziel wird mit der Auslegung verfolgt? Nennen Sie zwei Normen, in denen das BGB sich mit der Auslegung von Erklärungen und Verträgen beschäftigt.

2. Was sind die Merkmale der Stellvertretung? Wie unterscheidet Sie sich von der Botenschaft? Kann eine Stellvertretung auch erfolgen, ohne dass offen gelegt wird, dass eine andere Person vertreten werden soll?

3. Was ist das „Erklärungsbewusstsein“. Welche Folgen hat es für die Wirksamkeit einer Willenserklärung, wenn es fehlt? Nennen Sie zwei weitere Elemente der Willenserklärung.

4. § 119 II regelt die Anfechtung einer Erklärung wegen Irrtums über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Sache oder Person. Was versteht man überhaupt unter dem Begriff der „Anfechtung“? Wan liegt ein Eigenschaftsirrtum i. S. des § 119 II vor? 

5. Wie würden Sie ein „Scherzgeschäft“ vom „geheimen Vorbehalt“ unterscheiden. Wo steht darüber etwas im BGB und was sind die Folgen für den Vertragsschluss im Falle des Scherzgeschäftes und der geheimen Vorbehalts?

6. Wie kann eine Vollmacht erteilt werden? Was ist erforderlich, um eine einmal erteilte Vollmacht wieder aus der Welt zu schaffen?

7. Was verstehen Sie unter der Duldungsvollmacht? Wie unterscheidet diese sich von der Anscheinsvollmacht? 

8. Was ist ein Schuldverhältnis? Welche Rechte und Pflichten ergeben sich generell aus Schuldverhältnissen? Ist ein Schuldverhältnis beendet, wenn die Leistungen ausgetauscht sind?

9. Kann ein Minderjähriger mit seinem Taschengeld selbständig Geschäfte tätigen? Welchen Einschränkungen im Rechtsverkehr unterliegt er grundsätzlich? 
